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6.5.1969 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXX"XX 
über das Dienst- und Besoldungsrecht der 
Vertragslehrer der Länder tür öffentliche 
land- und forstwirtschaftliche Berufs- und 
Fachschulen (Land- und forstwirtschaftliches 

Landesvertragslehrergesetz) 

Der Nationalrat hat beschloss,en: 

§ 2. (1) Die nach den .im § 1 Abs. 1 genannten 
ges,etzlichen Vorschriften den Dienststellen des 
Bundes als Dienstgeber zukommenden Zuständig
keiten fallen hinsichtlich der Landesvertragslehrer 
den in den nach dem ersten Satz des § 3 des 
Lehrerdienstrechts-Kompetenzges,etzes er.gehenden 
Landesgesetzen bestimmten Organen zu. 

(2) Die Bestimmungen des § 6 Ahs. 1 Z. 1 des 
Lehrerdienstrechts-Kompetenzgesetzes werden 

§ 1. (1) Auf dü; Landesvertragslehrer für äffent- hiedurch nicht berührt. 
liche land- und forstwirts,chaftliche Berufs- und § 3. Landesvertragslehrern ist für die Ausbil
Fachschulen finden foLgende Vorschriften An- dung zum Zwecke der Ablegung der Befähigungs
wendung: prüfung für den land- und forstwirtschaftlichen 

a) das Vertragsbedienstetengesetz 1948, BGBI. Lehr- und Förderungsdienst auf ihr Ansudlen ein 
Nr. 86, Urlaub auf die Dauer der gemäß § 22 Abs. 1 des 

b) die Reisegebührenvors,chrift 1955, BGBI. land- und forstwirts,chaftlidlen Bundesschul-
Nr. 133. gesetzes, BOB!. Nr. 175/1966, vorgesehenen Lehr-

(2) Die im Sinne .des Abs. 1 anzuwendenden gänge, höchstens jedoch bis zur Da.uer eines 
gesetzlichen Vorschriften finden in ihrer jeweils Jahres, zu gewähren, wenn die Voraussetzung für 
gehenden Fassung (einschließlich de'rin den No- eine solche Ausbildung gegeben ist und wichtige 
vellen zu diesen Vorschriften sonst enthaltenen dienstliche Gründe (Aufrechterhaltung eines ,ge
Bestimmungen), soweit sie für Bundesvertrags- ordneten Unterrichtsbetriebes, Vertretungsver" 
lehrer gelten, mit der Maßgabe Anwendun,g, daß pflichtungen u. dgI.) nicht entgegenstehen. 

a) an die Stelle des Dienstverhältnisses zum § 4. Mit dem Inkraftt;reten dieses Bundes-
Bund das Dienstverhältnis zu dem betrd- gesetzes wird das Landesvertrags,lehrergesetz 1949, 
fenden Bundesland tritt, BGBI. Nr. 189, in der Fassung der 1. Landes-

b) sofern, in diesen Vorschriften auf ein frü- vertragslehrergesetz-Novelle, BGBL Nr. 58/1962, 
heftes oder gleichzeitiges Dienstverhältnis zu aufgehoben. 
einem Bundesland Bezug genommen wird, 
an dessen Stelle ein früheres oder gleidl- § 5. (1) Dieses Bundesgesetz tritt am L Septem-

ber 1969 in Kraft. zeitiges, Dienstverhältnis zu einem anderen 
Bundesland oder zum Bund zu v,erstehen (2) Verordnungen auf Grund dieses· Bundes-
. ges,etzes können bereits von dem der Kund-

e) ~,~~üglich der Erla~sung von Verordnungen machung dieses Bundesgesetzes folgenden Tag an 
(§ 1 Abs. 3 des Lehrerdienstrechts-Kompe- erlassen weTden. Sie treten jedoch frühestens 
tenzgesetzes, BGB!. Nr. 88/1948) sich die gleichzeitig mit diesem Bundesgesetz in Kraft. 

Zuständigkeit nach § 6 Abs. 2 richtet, § 6. (1) Mit der Wahrnehmung der dem Bund 
d) sich ,die Zuständi,gkeiten als Dienstgeber gemäß Art. 15 Abs. 8 des Bundes-Verfassungs-

nach § 2 richtJen und gesetzes in der Fassung von 1929 zustehenden 
e) aobweichend von den Bestimmungen des Rechte ist das Bundesministerium für Land- und 

§ 47 Abs. 1 des Vertragsbedienstetengesetzes Forstwirts·chaft hetraut. 
1948 s,ich der Erholungsurlaub der Landes- (2) Verordnungen auf Grund dieses Bundes
vertragslehrer nach den Urlaubsvors·chriften gesetzes sind vom Bundesministerium für Land
für die untier die Bestimung,en ,des land- und und Forstwirtschaft im :Einvernehmen mit dem 
forstwi'rtschaftlidlen Landeslehrer-Dienst- Bundeskanzleramt, soweit ihre Bestimmungen 
rechtsüher.leitungsgesetzes, .13GB!. Nr. 176/ finanzielle Auswirkungen für den Bund nach sich 
1966, fallenden Jand- und forstwirtschaft- ziehen, außer1dem ~m Einvernehmen mit dem 
lichen Laooeslehrer bestimmt. ' . Bundesministerium für Finanzen zu erlassen. 
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2 1264 der Beilagen 

Erläuternde Bemerkungen 

Im Jahre 1966 hat der Nationalrat das land
und forstwirtschaftliehe Landeslehrer-Dienst
rechtsüberleitungsgesetz, BGBI. Nr. 176, besmlos
seJ;l. Dadurch wurde das Landesvertragslehrer
gesetz 1949, BGBI. Nr. 189, in der Fassung der 
1. - Landesvertragslehrergesetz-Novelle, BGBl. 
Nr. 58/1962, nov.ellierungsbedürftig. Für den Be
reich des allgemeinen Schulwesens wurde das 
Landesvertragslehrergesetz 1949 >bereits durch das 
Landesvertragslehrergesetz 1966, BGBI. Nr. 172, 
ersetzt. Auch für den Bereich des Iand- und forst
wirtschaftlichen Schulwesens erweist es sich im 
Interesse der Rechtssicherheit und Klarheit für 
zweckmäßig, ein neues Landesvertragslehrergesetz 
zu ,erlassen. 

Im Interesse der Einheit der Rechtsordnung 
übernimmt der vorliegende Entwurf die Bestim
mungen des LandesVlcrtragslehrergesetz,es 1966. 
Abänderungen wurden nur hins,ichtlich der Ter
minologie und in jenen Belangen vorgenommen, 
wo dies aus sachlichen Gründen unv,ermeidbar 

1966. Im § 2 war auf das für den Bereich des 
land- und forstwirtsmaftlichen SdlUlwesens noch 
immer in Geltung stehende Lehrerdienstrechts
Kompet,enzgesetz zu verweisen. 

Zu § 3: 

Durch diese Bestimmung soll es den Landes
vertragslehrern an land- und forstwirts·chaftlichen 
Berufs- und Fachschulen ermöglicht werden, an 
den Kursen der land- und forstwirtschaftlichen 
berufspädagogisch.en Lehranstalt, Wien, Ober 
St. Veit (Bundesseminar für das landwirtschaft
liche Bildungs'we~en) teilzunehmen. Die Dauer 
des Ur:laubes wird sich dabei nach der Dauer der 
Lehrgänge am Bundesseminar für das landwirt
schaftliche Bildungswesen zu richten haben. 
Außerdem wird die Gewährung des Urlaubes 
davon abhängen, ob der Bewerber die schulrecht
lichen Aufnahmevoraussetzungen für den ent
sprechenden Lehrgang nachweisen kann. 

war. Eine vergleichbare Bestimmung findet sich auch 
Zu. den einzelnen Bestimmungen wird folgen- im § 4 des Landesvertragslehrergesetzes 1966. 

des bemerkt: 

Zu § 1 und 2: Zu § 4 bis 6: 

Diese Bestimmungen enrspre,chen sinngemäß Diese Paragraphen enthalten die übergangs-
den §§ 2 und 3 des Landesvertragslehrergesetzes und Schlußbestimmungen. 

1264 der Beilagen XI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




